
 

Beschluss-Nr. CTRW 12/23 
1. Die Verbandsversammlung ermächtigt den Verbandsvorsitzenden nach Erstellung eines Kostenvergleichs 
die Voruntersuchung für den Abschnitt Markersdorf Wechselburg, 3. Bauabschnitt zwischen Göritzhain und 
Wechselburg bis zu einem Betrag von maximal 30.000 EUR zu beauftragen. 
 
2. Die Verbandsversammlung beschließt die außerplanmäßigen Auszahlungen für die Maßnahme 170 
Radweg Göritzhain-Wechselburg in Höhe von 30.000 EUR. Die Deckung der Auszahlungen erfolgt aus der im 
Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Maßnahme 153 Knotenpunkt Köthensdorf, welche nicht umgesetzt wird. 


